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Hygiene- und Verhaltensregeln für den 

Trainings- und Wettkampfbetrieb 
 

 

1. Hygienevorschriften 
und Ausschlusskriterien 

Allgemeine Vorschriften zur Hygiene, wie 
Händewaschen, Niesen/Husten in Armbeuge 

oder Taschentuch sind zu beachten. 

 
Zur eigenen aktiven sportlichen Betätigung im 

Innen- als auch im Außenbereich gilt die 3G-

Regelung.  
 

Zugangsberechtigt sind Geimpfte, Genesene und 

negativ Getestete. 
 

Keinen Testnachweis brauchen: 

• Kinder bis zum 6. Geburtstag,  

• Noch nicht eingeschulte Kinder, 

• SchülerInnen die regelmäßigen Testungen 

im Rahmen des Schulbesuches unterliegen 

(gilt auch in Ferienzeiten). Zur Glaubhaft- 
machung: Vorlage eines Schülerausweises, 

Schulbestätigung, Schülerticket u.Ausweis. 

• Personen, die sich aus medizinischen 

Gründen nicht impfen lassen können. 

Vorlage eines schriftlichen ärztlichen 
Zeugnisses im Original erforderlich. 

 

Auch für Übungsleiter gilt die 3G-Regelung 
(geimpft oder genesen oder negativ getestet). 

 

Berufsschüler die am Blockunterricht teilnehmen 
sind ebenfalls von Testerfordernissen befreit. 

Haben sie keinen Blockunterricht und somit 
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keine regelmäßige Testung an der Schule, so 

unterliegen sie der Testpflicht. 

 
Im Innenbereich der Turnhalle ist die FFP2-

Maske zu tragen, außer bei der praktischen 

Sportausübung. 
 

Die Maskenpflicht gilt auch für Sportveranstal- 

tungen unter freiem Himmel. 
 

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind: 

• Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 

• Personen, die glaubhaft machen können, 

dass ihnen das Tragen einer Maske 
aufgrund einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich 

oder zumutbar ist. Dies ist durch Vorlage 
eines ärztlichen Attests im Orginal 

nachzuweisen. 

 
Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 

dem 16. Geburtstag müssen nur eine 

medizinische Gesichtsmaske (z.B. OP-Maske) 
tragen. 

 

Weisen vollständig geimpfte oder auch genesene 
Personen, allgemeine Krankheitssymptome oder 

COVID-19 ähnliche Symtome auf oder 

unterliegen Personen eine Quarantänemaß-
nahme, so ist das Betreten der Sportanlage und 

die Teilnahme am Trainings- und 

Wettkampfbetrieb untersagt. 
 

Der Übungsleiter trägt die Verantwortung für die 

Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln. 
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2. Maßnahmen zur  

    3G-Regelung 

Vollständig geimpfte Personen haben einen 

Impfnachweis oder ein elektronisches Dokument 

vorzulegen, wobei seit der abschließenden 
Impfung mindestens 14 Tage vergangen sein 

müssen. 

 
Genesene Personen haben einen Nachweis oder 

ein elektronisches Dokument vorzulegen in dem 

bestätigt wird, dass eine zugrundeliegende 
Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 

mindestens 28 Tage, höchstens aber 3 Monate 
zurückliegen. 

 

Als Testnachweis ist ein schriftliches oder elek- 
tronisches negatives Testergebnis 

• eines PCR-Test, der vor höchstens 48 

Stunden durchgeführt wurde 

• eines PoC-Antigentests (Schnelltest) der 

vor höchstens 24 Stunden durchgeführt 
wurde 

• oder ein vor Ort unter Aufsicht 

vorgenommener Antigentest (Selbsttest), 

der vor höchstens 24 Stunden 

vorgenommen wurde, 
vorzulegen. 

 

Auch Übungsleiter haben  entsprechende Nach- 
weise vorzulegen. Sind sie ungeimpft oder nicht 

genesen haben sie an zwei verschiedenen Tagen 

pro Woche einen negativen Test vorzulegen. 
Selbsttests aus der Arbeit kann als Nachweis für 

ein späteres Sporttreiben auf dem Vereinsge-

lände verwendet werden, dazu müssen 
entsprech- 
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ende offizielle Bestätigungen vorliegen. 

 

Die vorzulegenden Impf-, Genesenen- und 
Testnachweise sind durch wirksame Zugangs- 

kontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug 

auf jede Person verpflichtend von Vereinsverant- 
wortlichen einzusehen. Eine Dokumentation hat 

nicht zu erfolgen. 

3. Desinfizierung und 

allgemeines 
Abstandsgebot 

Nach Ankunft des Sportlers werden am Eingang 

an einem Desinfektionsgerät die Hände 
desinfiziert. 

 
Benützte Sportgeräte sind nach jeder 

Trainingseinheit zu reinigen und zu 

desinfizieren. 
 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte, wo 

immer möglich eingehalten werden, sowohl im 
Indoorbereich als auch im Outdoorbereich der 

Sportstätte einschließlich der Sanitäranlagen 

sowie beim Betreten und Verlassen der 
Sportstätte. 

 

4. Umkleiden / Duschen 

und sanitäre 
Einrichtungen 

Die Sportler können die Umkleiden, Duschen 

und sanitären Einrichtungen uneingeschränkt 
nutzen. 

 
Für die Umkleiden oder Toilettenanlagen gilt 

Maskenpflicht (näheres siehe Ziffer 1.) 

 
In den Umkleiden und Duschen wird für eine 

ausreichende Durchlüftung durch 

Fensteröffnungen gesorgt. 
 

Die sanitären Einrichtungen werden durch die  
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Benutzer anschließend desinfiziert. Es folgt 

gründliches Händewaschen mit Seife und die 

Nutzung von Einweghandtüchern. 
 

Die sanitären Einrichtungen werden mindestens 

einmal täglich gereinigt. 
 

5. Teilnehmerzahl Im Indoor-Bereich ist Sport jeder Art möglich. 

Die Teilnehmerzahl begrenzt sich auf die 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
Metern. Körperkontakt bei der Sportausübung ist 

erlaubt. 
 

Im Outdoor-Bereich ist Sport jeder Art möglich. 

Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt. Der 
Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 

 

Minderjährige Sportler können zur 
Wahrnehmung der elterlichen Sorge beim 

Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten 

begleitet werden. 
 

Für die Erziehungsberechtigten gilt die 3G- 

Regel, d.h. Geimpfte, Genesene oder negativ 
Getestete. 

 

Die Teilnahme von Risikogruppen sollte mit 
Sorgfalt abgewogen werden. 

 

6. Lüfung der Halle Zum ausreichenden Luftwechsel sind die Fenster 
und Türen und die Geräteraumtüren sowie die 

Fenster im neuen Geräteraum bedarfsgerecht zu 

öffnen und nach dem Training wieder zu 
schließen. 
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7. Sportwettkämpfe und 

Zuschauer 

Vorstehende Regelungen des Trainingsbetriebes 

gelten auch analog für Sportwettkämpfe. 

 
Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, 

welche keine Krankheitssymptome vorweisen, in 

den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer 
infizierten Person hatten bzw. die einer 

Quarantänemaßnahme unterliegen oder innerhalb 

der letzten14 Tage in keinem Risikogebiet 
waren. 

 

Auch für die Athleten gilt die Nachweispflicht 
der 3G-Regel, d.h. Geimpfte, Genesene oder 

negativ Getestete. Dies wird durch eine 

Überprüfung vor Ort sichergestellt. 
 

Der Heimverein stellt sicher, dass der Gastverein 

über die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen 
informiert ist. Werden diese nicht beachtet kann 

der TV von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 

 

8. Zuschauer Es dürfen maximal 50 % der Zuschauerkapazität 

genutzt werden. 

Alle Zuschauer werden durch Aushänge auf die 
Einhaltung der geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. Bei 

Nichteinhaltung kann der TV von seinem 
Hausrecht Gebrauch machen. 

Für Zuschauer gilt die 2G-Regelung, d.h.  

Geimpfte oder Genesene. 
Ausnahmen: Kinder bis zu ihrem 14. Geburtstag 

können ohne Nachweis zugelassen werden. Das 

gilt auch für minderjährige Schüler, die regel-
mäßigen Schultestungen unterliegen. 
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Es gilt vollumfängliche FFP2-Maskenpflicht 

 

Den Zuschauern stehen Wasch- bzw. 
Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. 

 

Der Zugang zur Spielfläche und Kontakt zu den 
Sportlern ist den Zuschauern untersagt. 

 

9. Kontaktpersonen-

ermittlung 

Kontaktdaten werden weder von Sportlern noch 

von Zuschauern erhoben. 
 

 

 
Miesbach, den 17. Februar 2022   DER VORSTAND 


